
Der Bürgermeister

Stabsstelle Integration
Volker von Rüden, Tel. 1593

TOP: Zuschüsse für Integrationsprojekte
Beschlussvorlage Nr. 075/2012
Produkt: 050 020 040  Integrationsangelegenheiten

Beratungsfolge Behandlung Sitzungstermine
 Integrationsrat öffentlich 10.05.2012  
Sozial- und Seniorenausschuss öffentlich 05.06.2012  

Finanzielle Auswirkungen?        ja nein

 investiv      konsumtiv

einmalig lfd. jährlich

Aufwendungen/Auszahlungen 470,00 € �����

Folgekosten (Afa, Unterhaltung...) ����� �����

Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen ����� �����

Sonstige Erträge/Einzahlungen ����� �����

Bemerkung: �����

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

 ja, veranschlagt bei folgendem Konto:        nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:
Einmalig: 050/040/020
Laufend: �����/�����/�����

 gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe
 freiwillige Aufgabe
Grundlage: Beschluss des Sozial- und Seniorenausschusses

Beschlussumsetzung bis 31.12.2012

Beschlussvorschlag:

Das Projekt wird mit 470,00 Euro gefördert.
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Begründung:
Durch Beschluss des Integrationsrates ist für 2012 das zentrale Thema „Bildung und Erziehung“ für
das Projekte im Bereich Integration initiiert werden sollen.

Es ist das erste Jahr in dem die Zuschüsse nach den neuen Richtlinien gewährt werden.

Es liegt ein Antrag auf Bezuschussung eines Projektes vor. Die Antragstellung war für den Verein
ungewohnt bedurfte der Hilfestellung durch die Verwaltung

Der Griechische Tanzverein Thrakien und das Familienzentrum St. Joseph in Lüdenscheid führen
gemeinsam das Projekt durch.

Der Griechische Tanzverein Thrakien wird an Samstagen mit den Kindern des Familienzentrums
griechische Tänze erlernen. Diese sollen am Ende des Projektes den Eltern vorgeführt werden. Das
Erlernen der Tänze wird eingebettet in weitere Maßnahmen zum Kennen lernen der griechischen
Kultur im Kindergartenalltag. Hiefür werden griechische Märchen, Kinderlieder und Kinderbücher in
den Kindergarten eingeführt.

Auf diese Weise soll eine länger dauernde Zusammenarbeit zwischen dem Griechischen Tanzverein
und dem Familienzentrum St. Joseph aufgebaut werden.

Für das Projekt liegt eine nachvollziehbare Kalkulation vor.

 Der Verein beantragt Projektmittel in Höhe von 470,00 Euro.

 Das Projekt ist nach den Richtlinien förderfähig.
 Die veranschlagten Kosten sind förderfähig.

Das Projekt soll mit 470,00 Euro gefördert werden.

Lüdenscheid, den 24.04.2012

gez. Dieter Dzewas

Dieter Dzewas


